
 

Der Industrial Accelerator Act skizziert 

Maßnahmen, um Schlüsselindustrien 

in Europa zu stärken. Zentral sind da-

bei Vorgaben zu „Made in Europe“ bei 

öffentlicher Beschaffung sowie zur 

Vermeidung der Dominanz nicht-euro-

päischer Investoren in wichtigen In-

dustrien. Insgesamt bietet der IAA ei-

nen guten Ansatz für die europäische 

Industriepolitik. Allerdings weist er 

auch Lücken auf und muss durch flan-

kierende Gesetze ergänzt werden. 

Europa steht an einem kritischen Punkt. 

Die Sorgen nehmen zu, dass die Abhän-

gigkeit bei strategisch wichtigen Gütern 

gegenüber anderen Staaten wächst, die 

diese Situation ausnutzen können. Der 

Industrial Accelerator Act (IAA) will dem 

entgegenwirken. Er soll die wirtschaftli-

che Sicherheit und Souveränität der EU 

stärken sowie Klimaziele, Wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung sichern. 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist 

eine stärkere Produktion vor Ort in 

Schlüsselindustrien. Der IAA will dies er-

reichen, indem er auf Made-in-Europe-

Vorgaben setzt, den Einfluss nicht-euro-

päischer Investoren überwacht und be-

grenzt und den Net-Zero Industry Act er-

gänzt. 

Bei öffentlicher Beschaffung sowie För-

derprogrammen für Haushalte und Unter-

nehmen sollen klimafreundliche europäi-

sche Güter mithilfe von Made-in-Europe-

Vorgaben Vorrang gegenüber Produkten 

aus Drittstaaten erhalten. Das betrifft die 

Nutzung gewisser energieintensiver 

Grundstoffe bei Bau und Sanierung von 

Gebäuden und Infrastruktur, den Kauf 

und das Leasing von Fahrzeugen (z. B. 

reine E-Autos und Hybridfahrzeuge) und 

die Anschaffung von Klimaschutztechno-

logien (u. a. Photovoltaik und Wärme-

pumpen). Bei Bau- und Sanierungsvor-

haben sollen 25 % Aluminium und 5 % 

Zement klimafreundlich und „Made in Eu-

rope“ sein. Es sollen zudem 25 % klima-

freundlicher Stahl zum Einsatz kommen, 

allerdings ohne Made-in-Europe-Vor-

gabe. Zudem sieht das Automotive Pack-

age der EU aus dem Jahr 2025 vor, dass 

der Einsatz von grünem Stahl aus EU-
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Produktion als Beitrag zur CO₂-Flottenbi-

lanz angerechnet werden kann, was die 

Nachfrage nach Stahl aus der EU attrak-

tiver machen soll. 

Als „Made in Europe“ gemäß des IAA gel-

ten Produkte, die in der EU produziert 

wurden. Die Made-in-Europe-Vorgaben 

bei öffentlicher Beschaffung und Förder-

programmen sollen ab dem Jahr 2029 in 

den EU-Mitgliedstaaten gelten, und zwar 

von der Gemeinde bis zum Bund. Die 

Vorgaben werden allerdings durch fol-

gende Regelungen merklich abge-

schwächt. Güter aus Drittstaaten, die eu-

ropäischen Produkten formal einen Zu-

gang zur öffentlichen Beschaffung und zu 

Förderprogrammen per Abkommen ge-

währen, sollen gegenüber europäischen 

Gütern nicht benachteiligt werden. Sol-

che Abkommen können z. B. Freihan-

delsabkommen oder internationale Ab-

kommen wie das Agreement On Govern-

ment Procurement sein. Es kommen wei-

tere Möglichkeiten hinzu, die es Mitglied-

staaten erlauben, „Made in Europe“ zu ig-

norieren. Bei öffentlicher Beschaffung 

kann die Vorgabe umgangen werden, 

wenn in einem ähnlichen früheren Verga-

beverfahren keine geeigneten europäi-

schen Anbieter gefunden wurden. Zudem 

kann die Vorgabe vermieden werden, 

wenn durch die Vorgabe Mehrkosten von 

25 % oder mehr gegenüber nicht-europä-

ischen Anbietern entstehen. Bei Förder-

programmen liegt der Schwellenwert bei 

30 %. Die Ausnahmeregelungen senken 

die Verbindlichkeit für „Made in Europe“. 

Der IAA sieht des Weiteren vor, die Ein-

flüsse von kritischen Investoren aus dem 

außereuropäischen Ausland in strate-

gisch wichtigen Sektoren in der EU zu be-

grenzen. Betroffen sind zunächst Batte-

rietechnologien; Photovoltaik; Elektro-, 

Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge; 

sowie die Förderung, Verarbeitung und 

das Recycling kritischer Rohstoffe. Die 

EU-Kommission behält sich vor, die Re-

gelungen auf weitere Bereiche (v. a. Kli-

maschutztechnologien) auszudehnen.  

Die EU-Mitgliedstaaten müssen nationale 

Behörden bestimmen, die für die Kon-

trolle und Begrenzung des Einflusses kri-

tischer Investoren in den obengenannten 

Sektoren zuständig sind. Diese können 

Investitionen nicht-europäischer Akteure 

genehmigen, wenn sie bestimmte Aufla-

gen erfüllen. So dürfen nicht-europäische 

Akteure Anteile in Höhe von maximal 

49 % an einem europäischen Unterneh-

men erwerben. Sie müssen in Form von 

Joint Ventures mit Partnern aus der EU 

tätig werden. Investoren verpflichten sich, 

jedes Jahr einen gewissen Betrag in die 

europäischen Unternehmen zu investie-

ren. Zudem müssen mindestens 50 % 

der Beschäftigten des gegründeten oder 

übernommenen europäischen Unterneh-

mens aus der EU stammen. Ferner sollen 

europäische Unternehmen nicht nur die 

Endfertigung importierter Vorprodukte für 

den EU-Markt betreiben. Es müssen 

30 % oder mehr der Vorleistungen aus 

der EU stammen. Zudem verpflichten 

sich die außereuropäischen Akteure, ihr 

Know-how mit europäischen Unterneh-

men zu teilen. Eigentumsrechte an Erfin-

dungen, die in gegründeten oder über-

nommenen europäischen Unternehmen 

entstehen, sollen fair aufgeteilt werden. 

Die nationalen Behörden sind nicht nur 

für Genehmigungen, sondern auch für die 

dauerhafte Prüfung zuständig. Behörden 

können Ausnahmen machen und nicht-

europäische Investoren von bis zu zwei 

der obengenannten Auflagen befreien.  

Die Investitionsbehörden müssen infor-

miert werden, sobald ein Investor plant, 

30 % oder mehr eines Unternehmens zu 

übernehmen. Bei Verstößen gegen die 

beschriebenen Regeln können sie Sank-

tionen verhängen. Die EU-Kommission 

hat eine beratende Funktion. Die endgül-

tige Entscheidung über die Zulässigkeit 

von Investitionen liegt vor allem bei den 

Mitgliedstaaten. Die beschriebenen Re-

gelungen sind für Deutschland nicht völlig 

neu. U. a. können gemäß Außenwirt-

schaftsverordnung und -gesetz Beteili-

gungen außereuropäischer Investoren 
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schon jetzt untersagt werden. Neu ist die 

Reichweite der Verpflichtungen für Inves-

toren (z. B. Wissenstransfer und Investiti-

onspflicht) und dass die Regeln für an-

dere Bereiche als beispielsweise Rüs-

tung und Infrastruktur gelten. 

Wie schon bei „Made in Europe“ gibt es 

auch bei diesen Vorgaben Einschränkun-

gen, sodass sie umgangen werden kön-

nen. Sie gelten z. B. nicht, wenn Investo-

ren aus Ländern stammen, mit denen die 

EU einschlägige Verpflichtungen in Frei-

handelsabkommen eingegangen ist. Die 

Auflagen für außereuropäische Investo-

ren gelten zudem erst ab einer Investiti-

onssumme von 100 Millionen Euro und 

wenn der Drittstaat, aus dem der Investor 

stammt, mehr als 40 % der globalen Fer-

tigungskapazität für die jeweilige Techno-

logie hält. Durch diese Ausnahmen wird 

der Geltungsbereich der Vorgaben für In-

vestoren deutlich eingeschränkt. 

Der IAA ergänzt zudem den Net-Zero In-

dustry Act (NZIA), der die Produktion von 

Klimaschutztechnologien in Europa stär-

ken soll. U. a. sollen Mitgliedstaaten zu-

künftig bei allen Auktionen für erneuer-

bare Energien Cyber- und Datensicher-

heit als ein Auswahlkriterium nutzen. 

Dadurch werden Energiesysteme besser 

gegen Angriffe geschützt.  

Vorgaben zu „Made in Europe“ und nicht-

europäischen Investitionen helfen Euro-

pas Schlüsselindustrien in zweierlei Hin-

sicht. Erstens helfen sie dabei, dass Eu-

ropa in strategisch wichtigen Sektoren 

Reservekapazitäten hält. Die Corona-

Pandemie, Russlands Angriffskrieg und 

die Instrumentalisierung von Handelspo-

litik als Waffe durch China und die USA 

haben gezeigt, wie schnell sich Außen-

handelsbeziehungen ändern können und 

welche Risiken die Abhängigkeit von 

Drittstaaten für Europa bergen. Reine 

Diversifizierungsstrategien hinsichtlich 

der Bezugsländer helfen kaum gegen 

dieses Problem, zumal China bei einigen 

Gütern den globalen Handel beherrscht 

(IEA 2023). Die EU sollte im Notfall in der 

Lage sein, sich ein Stück weit selbst mit 

wichtigen Gütern zu versorgen. Die Kos-

ten der Abhängigkeit sind im Zweifelsfalle 

sehr hoch (Theobald und Hohlfeld 2022). 

Zweitens helfen die Vorgaben des IAA 

dabei, Schlüsselindustrien in der EU auf-

zubauen, deren Bedeutung voraussicht-

lich deutlich steigen wird. Die Vorgaben 

schützen junge europäische Unterneh-

men in einer kritischen Phase gegen eine 

Übernahme durch nicht-europäische 

Großinvestoren und -unternehmen und 

ermöglichen ihnen damit eine Größe zu 

erreichen, mit der sie auf dem Markt be-

stehen können. Bilden sich europäische 

Unternehmen in strategisch wichtigen 

Sektoren heraus, sodass sich die Kon-

zernzentralen in der EU befinden, hat das 

zudem mehrere Vorteile. Europa ist dann 

in der Lage, Produkte weiterzuentwickeln 

und ist unabhängig von Entscheidungen, 

die außerhalb Europas getroffen werden. 

Zudem bilden sich Produktionsschritte 

mit hoher Wertschöpfung und hochwer-

tige Jobs in Europa heraus. Der IAA hilft 

Europa also dabei, nicht nur eine Werk-

bank für Schlüsselprodukte zu werden, 

sondern ein wichtiger globaler Akteur. 

Der aktuelle IAA ist ein Entwurf, der im 

weiteren Gesetzgebungsprozess sicher-

lich verändert wird. Bei der Überarbeitung 

dürfen die Vorgaben zu „Made in Europe“ 

und für Investoren nicht weiter verwässert 

werden. Wie geschildert, bietet der aktu-

elle Entwurf bereits zahlreiche Schlupflö-

cher, um die Vorgaben zu umgehen. Ziel 

des IAA ist das Halten von bestehenden 

und Schaffen von neuen Schlüsselindust-

rien in Europa. Die Schlupflöcher können 

die Wirksamkeit des IAA begrenzen. Da-

mit der IAA seine Wirkung entfalten kann, 

wäre eher eine Verstärkung der Vorga-

ben im Sinne einer Präferenz für europä-

ische Unternehmen angebracht. Dies 

wäre auch aus internationaler Erfahrung 

ratsam. Die zwei bekanntesten Länder, 

die ihre heimische Industrie durch soge-

nannte Local-Content-Vorgaben stärken, 
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sind die USA und China. Gerade Local-

Content-Vorgaben waren elementar für 

den Aufstieg vieler Industrien in China, 

unter anderem der Windenergie (Dai et 

al. 2020). Daneben nutzen aber auch 

Länder, die ein Freihandelsabkommen 

mit der EU haben, wie Indien und Ka-

nada, Local-Content-Vorgaben bei der 

öffentlichen Beschaffung zu Ungunsten 

Europas. Eine stärkere Anwendung von 

„Made in Europe“, die Produkte aus der 

EU tatsächlich bevorzugt, würde das ein 

Stück weit ausgleichen. Zudem hat China 

Strategien entwickelt, um Handelsbe-

schränkungen zu umgehen, indem es 

z. B. Exporte über Drittländer lenkt (ITA 

2023). Fehlen strenge Vorgaben, droht 

der EU ein vergleichbares Problem, und 

der IAA verliert seine Wirkung. 

Alles in allem ist die Stoßrichtung des IAA 

zu begrüßen, da er wichtige Impulse für 

die europäische Industriepolitik und damit 

für Wohlstand und Beschäftigung in Eu-

ropa setzt. Die Vorgaben sollten nicht ab-

geschwächt, sondern eher noch verstärkt 

werden. Daneben weist der aktuelle IAA-

Entwurf aber auch Lücken auf und es be-

darf weiterer ergänzender Richtlinien. 

Erstens verstärkt die Made-in-Europe-

Vorgabe bei öffentlicher Beschaffung und 

Förderung die Nachfrage nach grünen 

energieintensiven Grundstoffen. Im aktu-

ellen Entwurf ist Stahl aber davon ausge-

nommen. Das ist ein Problem. Die Steel 

Safeguards der EU schützen zwar die 

Stahlproduktion in Europa. Sie sind aber 

kein Instrument, um die Nachfrage nach 

grünem Stahl anzureizen. Daher emp-

fiehlt sich, die Made-in-Europe-Vorgabe 

des IAA bei öffentlicher Beschaffung und 

Förderung − wie bei Aluminium vorgese-

hen − auch für Stahl vorzuschreiben. 

Zweitens fehlt die soziale Konditionierung 

bei den beschriebenen Vorgaben zur öf-

fentlichen Beschaffung und Förderung. 

Denn der IAA macht beispielsweise keine 

Vorgaben zur Tarifbindung bei öffentli-

cher Beschaffung und Förderung, son-

dern konzentriert sich auf die Rahmenbe-

dingungen für Unternehmen. Das ist ein 

Versäumnis. Die EU verfolgt mit der Min-

destlohnrichtlinie das Ziel, die Arbeits-

standards und die Tarifbindung in Europa 

zu verbessern. Dem würden schlechte 

Arbeitsstandards und geringe Tarifbin-

dung in (neuen) wachsenden Schlüssel-

branchen entgegenwirken. Sie würden 

die Erosion des europäischen Sozialmo-

dells verstärken. Daher wäre es ratsam, 

eine soziale Konditionierung in den IAA 

einfließen zu lassen. Alternativ wäre es 

möglich, die Regelungen zur sozialen 

Konditionierung im Rahmen der Überar-

beitung der Regeln zur öffentlichen Be-

schaffung zu stärken.  

Drittens helfen die Vorgaben zu „Made in 

Europe“ und Investitionen zwar gegen die 

Einflussnahme nicht-europäischer Inves-

toren. Sie führen aber nicht automatisch 

zu höheren Investitionen aus Europa. Da-

mit sich Schlüsselindustrien in Europa 

aber entwickeln können, muss dies ge-

schehen. Um Investitionen zu steigern, 

müssen Maßnahmen ergriffen werden, 

die den IAA ergänzen. So kann ein aus-

reichend ausgestatteter europäischer In-

vestitionsfonds Kapital für Investitionen in 

Schlüsselindustrien bereitstellen. Auch 

eine Lockerung der europäischen Schul-

denregeln kann helfen. Eine expansive 

Fiskalpolitik, die die Nachfrage nach Gü-

tern strategisch wichtiger Sektoren fokus-

siert, könnte die privaten Investitionen sti-

mulieren (Paetz et al. 2025).  

Viertens fehlen im aktuellen Entwurf des 

IAA wichtige Branchen. So fehlen u. a. 

Regelungen zur Förderung europäischer 

Unternehmen in den Bereichen Halblei-

tertechnologien, Quantentechnologien, 

Luft- und Raumfahrt sowie KI-Technolo-

gien. In älteren, nicht öffentlichen Entwür-

fen des IAA waren diese und viele weitere 

Schlüsselindustrien noch enthalten. Es 

wäre ratsam zumindest einige Sektoren 

wieder aufzunehmen, beispielsweise aus 

den Bereichen Digitaltechnologien und/ 

oder Biotechnologien. 
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